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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1953

Norm

EO §382 Z8 IIIF

Rechtssatz

Wenn das Ehescheidungsurteil und der Beschluß nach § 382 Z 8 EO gleichzeitig ergangen und zugestellt worden sind,

können dagegen, daß das Gericht im Beschluß auf die Feststellungen des Urteils Bezug genommen und sie nicht

wiederholt hat, Bedenken nicht bestehen.
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